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Kantonsverfassung 
Basel-Stadt. 
Gewährleistung 
Constitution du canton 
de Bäle-Ville. 
Garantie 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 24.05.06 (BBI 2006 5113) 
Message du Conseil federal 24.05.06 (FF 2006 4869) 

Bericht SPK-NR l 6 08 06 
Rapport CIP-CN 18.08.06 

NationalraVConseil national 27.09.06 (Erstrat - Premier Conseil) 
StänderaVConseil des Etats 28.09.06 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Sie haben einen Be­
richt der Staatspolitischen Kommission erhalten. Die Kom­
mission beantragt Zustimmung zum Entwurf des Bundesra­
tes. 

Eintreten ist obligatorisch 
L 'entree en matiere est acquise de plein droit 

Bundesbeschluss über die Gewährleistung der Verfas­
sung des Kantons Basel-Stadt 
Arrete federal accordant la garantie federale a la Consti­
tution du canton de Bäle-Ville 

Detailberatung - Discussion par artic/e 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, art. 1, 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Eine Gesamtabstim­
mung findet nicht statt, da das Eintreten obligatorisch ist. 

06.016 

l3ichterverordnung. 
Anderung 
Ordonnance sur les juges. 
Modification 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 01.02.06 (BBI 2006 2165) 
Message du Conseil federal 01.02.06 (FF 2006 2115) 

Ständerat/Conseil des Etats 09.06.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 27.09.06 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 06.10.06 (Schlussabstimmung - Vote final) 

NationalraVConseil national 06.10.06 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Jutzet Erwin (S, FR), für die Kommission: Neue Gesetze und 
Verordnungen sollte man eigentlich nicht bereits nach ein, 
zwei, drei Jahren ändern. Bei dieser Verordnung geht es 
aber - ich würde es so sagen - um eine Art Geburtsfehler. 
Es ist leichter, diesen Geburtsfehler jetzt zu korrigieren, als 
mit den ungewollten Auswirkungen zu leben. 
Bei der Richterverordnung geht es um das Arbeitsverhältnis 
und um die Besoldung der Richterinnen und Richter an den 
Bundesgerichten in St. Gallen und Bellinzona. Für die Höhe 
der Besoldung gibt es unendlich viele Kriterien. Wir würden 
wahrscheinlich nie zu einem gemeinsamen Nenner finden. 
Deshalb hat die Gerichtskommission beschlossen, in erster 
Linie auf das Alter der Richterinnen und Richter abzustellen. 
Gemäss Vorlage des Parlamentes mussten die Richter in 
die Lohnklasse 33 eingereiht werden, mit einer Spannweite 
von 130 000 bis 202 000 Franken. 130 000 bis 202 000 
Franken ist eine recht grosse Spanne. Wir haben das Krite­
rium Alter zunächst einmal mit der Bestandesgarantie korri­
giert, sodass eine Richterin, die an einem Bundesgericht zu 
arbeiten beginnt, zumindest denjenigen Lohn erhält, den sie 
in ihrer vorherigen Funktion hatte. Weiter können wir die Le­
benserfahrung, die Berufserfahrung, die Ausbildung und ge­
wisse Marktelemente berücksichtigen. 
Störend an der Verordnung war vor allem der lineare jährli­
che Lohnanstieg von 3 Prozent. 3 Prozent von 202 000 
Franken sind 6000 Franken, das entspricht 500 Franken pro 
Monat. Warum jemand einen so grossen Lohnanstieg haben 
muss, können Sie den Schweizerinnen und Schweizern 
nicht erklären. Deshalb haben wir den jährlichen Lohnan­
stieg korrigiert und bei 1 ,2 Prozent angesetzt. Das Ziel ist, 
dass jemand zumindest mit 62 Jahren auf das Maximum 
kommt. Es soll dies - und das möchte ich unterstreichen -
keine präjudizielle Auswirkung auf das gesamte Besoldungs­
system des Bundes haben. Es soll also nicht sein, dass man 
jetzt die Richterverordnung nimmt und sagt, ja, auch die an­
deren müssen jetzt dementsprechend kleinere Anstiege der 
Besoldung verkraften können. In dieser Verordnung wird 
schliesslich auch noch das präzisiert, was die Funktions­
und die Präsidialzulagen anbetrifft. 
Die Kommission für Rechtsfragen ersucht Sie darum - nach 
langer Diskussion, aber einstimmig -, der Änderung der 
Richterverordnung zuzustimmen, wie es zuvor auch der ein­
stimmige Ständerat getan hat. 

Chevrier Maurice (C, VS), pour la commission: L'ordon­
nance qui vous est proposee et que nous discutons ce jour 
regle les rapports de travail ainsi que le traitement des juges 
du Tribunal penal federal et du Tribunal administratif federal. 
Elle prevoit qu'au 1 er janvier de chaque annee, le traitement 
des juges augmente de 3 pour cent du montant maximum 
de l'echelon d'evaluation A de la classe 33, jusqu'a ce qu'il 
atteigne ce montant maximum. 
Or, cette augmentation lineaire de 3 pour cent ne corres­
pond pas aux conditions fixees en marge de la preparation 
et de l'engagement des juges au Tribunal administratif fede­
ral. En effet, la Commission judiciaire a decide de fixer le 
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